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Statistik der Kinder- und Jugendhilfe

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

 

Name:

VSM 
bitte bis 

beigefügten Unterlage, die Bestand
teil dieses Fragebogens ist.  

tung der Fragen die Erläuterungen zu 
1  bis 9  in der separaten Unterlage.

Teil I 7: Vorläufige Schutzmaßnahmen 2015

Kreis Lfd. NummerGemeinde GemeindeteilBA Land

E

A Angaben zum Träger

1 Art des Trägers

 Träger der öffentlichen Jugendhilfe  .................. 18 1

 Träger der freien Jugendhilfe  ............................. 2

1 Geschlecht des Kindes  

 männlich  .................................................................. 20 1

 .................................................................... 2

2 Alter des Kindes  

  1

 unter 3 Jahren  ......................................... 21 1

 3 bis unter 6 Jahren  ......................................... 2

 6 bis unter 9 Jahren  ......................................... 3

 9 bis unter 12 Jahren  ......................................... 4

 12 bis unter 14 Jahren  .......................................... 5

 14 bis unter 16 Jahren  ......................................... 6

 16 bis unter 18 Jahren  ......................................... 7

3 Migrationshintergrund  2

 Ausländische Herkunft mindestens eines 

 Ja  .............................................................................. 22 1

 Nein  .......................................................................... 2

Kennnummer Einrichtung
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Name und Anschrift

Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
 

 
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

C Angaben zur Maßnahme

1 Ständiger Aufenthalt des Kindes oder  

  3

 bei den Eltern  ......................................................... 01

 bei einem Elternteil mit Stiefelternteil  
 oder Partner  ........................................................... 02

 bei allein erziehendem Elternteil  ....................... 03

 ............................... 04

 in einer Pflegefamilie  ........................................... 05

 bei einer sonstigen Person  ................................. 06

 
 einer sonstigen betreuten Wohnform  ............... 07

 ....................... 12

 in einer Wohngemeinschaft  ................................ 08

 in einer eigenen Wohnung  .................................. 09

 ohne feste Unterkunft  .......................................... 10

 an unbekanntem Ort  ............................................ 11

  4

 bei einer geeigneten Person  .............................. 25 1

 in einer Einrichtung  ............................................... 2

 in einer sonstigen betreuten Wohnform  .......... 3

 5

 ........ 26 1

 ...................................................... 2

................................ 3

 ................................... 4

 ....................................... 5

 .............................................................. 6

........................................... 7

 Sonstige  .................................................................. 8

Kreis Lfd. NummerGemeinde GemeindeteilBA Land

E
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 Bis zu 2 Ankreuzungen sind möglich.

 
 in der Pflegefamilie  ............................................... 33 1

 .... 34 1

 ............................ 35 1

 Vernachlässigung  ................................................. 36 1

 
 ........................... 37 1

 
 Jugendlichen  .......................................................... 38 1

 Anzeichen für Misshandlung  .............................. 39 1

 Anzeichen für sexuellen Missbrauch  ............... 40 1

 Trennung oder Scheidung der Eltern  ............... 41 1

 Wohnungsprobleme  ............................................. 42 1

 Unbegleitete Einreise aus dem Ausland  ......... 43 1

 Beziehungsprobleme  ........................................... 44 1

 Sonstige Probleme  ............................................... 45 1

  9

 Mehrfachnennungen sind möglich.

 
 Personensorgeberechtigten  ............................... 46 1

47 1

 Übernahme durch ein anderes Jugendamt  .... 48 1

 Einleitung einer ambulanten  
 Hilfe zur Erziehung  ............................................... 49 1

 Einleitung einer erzieherischen Hilfe  
 außerhalb des Elternhauses  .............................. 50 1

 sonstiger stationärer Hilfe  ................................... 51 1

 keiner anschließenden Hilfe  ............................... 52 1

  6

 Wochentag

 ............. 27 1

 Samstag, Sonntag und Feiertage ................ 2

 In der Zeit von ...

8 – 17 Uhr  ........................................................ 28 1

 17 – 21 Uhr  ........................................................ 2

 21 – 8 Uhr  ........................................................ 3

  7

 Anzahl der Tage  .....................................

  8

 Bitte nur ein Feld ankreuzen.

 
 gefährdenden Ort

 nach vorherigem Ausreißen  .......................... 32 1

 ohne vorheriges Ausreißen  ........................... 2

 Sonstiger Zugang

 nach vorherigem Ausreißen  .......................... 3

 ohne vorheriges Ausreißen  ........................... 4

 

 

 Ja  .............................................................................. 53 1

 Nein  .......................................................................... 2
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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

 
alle in einem Kalenderjahr beendeten Maßnahmen zum vor
läufigen Schutz von Kindern und Jugendlichen. 

Aus der Statistik sollen Erkenntnisse über die strukturelle  
Zusammensetzung des Personenkreises der Kinder und  

tischer Lebensverhältnisse vom Jugendamt oder von einem 

tischer Fragestellungen in diesem Bereich beitragen. Sie  

rechts benötigt.

Rechtsgrundlagen

 

 

Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 102 Absatz 1  
SGB VIII in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 102 Absatz 2 
Nummer 1 und 6 SGB VIII sind die örtlichen Träger der  

pflichtig. 

 

sierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch 

 
Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektro
nische Verfahren nach Absprache mit den statistischen  

Gemäß § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfech
tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung.

Zur Durchführung der Erhebung übermitteln die Träger  
der öffentlichen Jugendhilfe dem Statistischen Amt auf  
Anforderung die erforderlichen Anschriften der übrigen  
Auskunftspflichtigen.

 
geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten 

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach  
§ 103 Absatz 1 SGB VIII vom Statistischen Bundesamt an die 

gelung von Einzelfällen, in Form von Tabellen mit statistischen 

Bezirksebene, gegliedert sind.

 

 
verbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus 
der Erhebung mit Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt 

BStatG gegeben sind.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es auch zulässig, den Hoch
schulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unab

 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die 
Empfänger von Einzelangaben sind. 

 

Name und Anschrift der Auskunft gebenden Stelle, die Kenn
nummer, die von der Hilfe leistenden Stelle für jede zu melden

die Kennnummer, die vom statistischen Amt für jede Auskunft 

zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die 
lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. 

hebung vernichtet.

Die vom Statistischen Amt vergebenen laufenden Nummern 

für jede Person. Letztere dient der Unterscheidung der in die 

bereitung.

Die Erhebung erstreckt sich auf alle in einem Kalenderjahr 
beendeten vorläufigen Schutzmaßnahmen für Kinder und 

 

Meldung zur Statistik

Für jede beendete Maßnahme ist ein Fragebogen „Vorläufige 
Schutzmaßnahmen“ auszufüllen und unmittelbar, die Meldung 
für Dezember spätestens bis zum 1. Februar des dem  
Berichtsjahr folgenden Jahres dem zuständigen statistischen 
Amt zu übersenden.

Grundsätzlich meldet das örtlich zuständige Jugendamt als  
die die Maßnahme durchführende Stelle – außer in den  
Fällen, in denen es die Maßnahme einem anerkannten  
Träger der freien Jugendhilfe zur Ausführung übertragen hat.  
In diesen Fällen ist der die Maßnahme ausführende Träger 
auskunftspflichtig.
Wird dagegen der freie Träger an der Durchführung der Maß
nahme lediglich beteiligt, ist das örtlich zuständige Jugendamt 
auskunftspflichtig.
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 Falls das genaue Alter nicht bekannt ist, bitte eine  
Schätzung der Altersgruppe abgeben.

 Migrationshintergrund

 Bei ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils 

Minderjährigen aus dem Ausland stammen. Hierbei ist die 
aktuelle Staatsangehörigkeit der Eltern nicht maßgeblich. 

Elternteils zu berücksichtigen, bei dem das Kind lebt. Im 
Falle einer neuen Partnerschaft des Elternteils, bei dem 
das Kind lebt, soll die Situation des neuen Partners mit  

 

Beispiele:

scher Staatsangehörigkeit nach Deutschland gekommen. 
In dem Fall ist „Ja“ anzugeben.

kommen und haben die deutsche Staatsbürgerschaft 
angenommen. In diesem Fall ist „Ja“ anzugeben

sen und haben die italienische Staatsangehörigkeit  
 

In diesem Fall ist „Nein“ anzugeben.

 Ständiger Aufenthalt des Kindes oder  

Hierunter ist der Aufenthalt zu verstehen, an dem die  
 

nahme führte.

Unmittelbar vor einer Inobhutnahme kann sich das Kind 
 

gehalten haben. In diesem Fall ist nicht dieser Ort,  

halts anzugeben.

geeltern. In diesem Fall ist „Pflegefamilie” anzugeben. 

– „Bei einer sonstigen Person”: Hierzu zählen z. B.  
Bekannte, Freunde.

– Zu Heimen gehören auch heilpädagogische und  
therapeutische Heime. „Sonstige betreute Wohnformen” 
sind pädagogisch betreute Wohngruppen von Heimen, 

sofern die Unter
bringung als Hilfe zur Erziehung erfolgt ist.  Hilfe 

 

hutnahme direkt an die Geburt des Kindes anschließt 

es sich um nicht sesshafte Kinder oder Jugendliche  
handelt.

 

 

das Jugendamt oder den freien Träger zuerst auf die  
Problemsituation aufmerksam gemacht hat. Dies kann 

dungseinschätzung gemäß § 8a Absatz 1 SGB VIII in 

sicht zu verstehen. Zu „Sonstige” zählen z. B. Pflegeeltern 

oder Freunde.

 

 Für den Beginn der Maßnahme ist der Zeitpunkt des  

 
auch die Tageszeit anzugeben.

 

Dauer einzubeziehen.

 

Anzugeben ist der unmittelbare Anlass, der zur vorläufigen 

stellung an einem jugendgefährdenden Ort und sonstigen 

 

lichen dort unmittelbare Gefahren für ihr körperliches, 
geistiges oder seelisches Wohl drohen. Als jugendgefähr

die der Prostitution oder dem Drogenhandel dienen.

Sonstiger Zugang 

liche selbst um Inobhutnahme bitten.

Kindes oder Jugendlichen vom Personensorgeberech
tigten, aus einer Pflegefamilie oder einem Heim oder  
einer ähnlichen Einrichtung.

Wurde die vorläufige Schutzmaßnahme auf Grund eines 

1

2

3

4

5

6

7

8

VSM
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entsprechend § 8a SGB VIII durchgeführt, ist dies hier  
anzugeben.

Weiter ist der Grund anzugeben, durch den die Gefährdung 

sind die Gründe, die für die Gefährdung hauptsächlich  

  

– vielfältige Formen individueller und sozialer Not,

insbesondere in problemanfälligen Lebensphasen ihrer 
Kinder,

 
oder der Kinder,

  
 

Vernachlässigung  

einzulassen, und die Missachtung kindlicher Bedürfnisse.

 

 
betrifft delinquentes Verhalten von Kindern unter  
14 Jahren und Straftaten von Jugendlichen, die das  
14. Lebensjahr vollendet haben.

Anzeichen für Misshandlung  
Mit Misshandlung in Familien sind alle situativen  

Angstgefühle hervorrufen.

  
Wohnungsprobleme umfassen unzureichende Wohnver

 
 

bei der Einreise nach Deutschland ohne Begleitung durch 

Hierzu zählt nicht

einer gemeinsamen Urlaubsreise im Ausland.

 
 

und Eltern, im Verhältnis der Eltern zueinander oder im 

 

– „ ” ist  
 

nach der Inobhutnahme dagegen erzieherische Hilfe in 
einer anderen Familie oder Einrichtung als vorher, ist 
„Einleitung erzieherischer Hilfen außerhalb des Eltern
hauses” anzukreuzen.

– „sonstigen stationären Hilfen

dere stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für 
Behinderte oder der Hilfe für Personen mit besonderen 

 

– „

nahme entfernt hat und somit auch unbekannt ist, ob sich 
eine Hilfe anschließt.

Dies gilt auch für folgende Fälle:

– Übergabe an die Polizei,

– Abschiebung ins Ausland.

9


